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Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Flughafen-, Planungs- und 
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21.09.2015  öffentlich 

 
 

20. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebaungsplan Nr. 95 "Neufahrn 
Ost", Würdigung der Stellungnahme Staatliches Bauamt Freising 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Staatliches Bauamt vom 20.02.2015 



 



 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der betroffene Bereich der Staatsstraße 2053 (hier als Grünecker Straße bezeichnet) liegt, 
wie vom Staatlichen Bauamt Freising bestätigt, im Bereich der Ortsdurchfahrt. Eine Zufahrt 
an dieser Stelle stellt keine Sondernutzung dar (vgl. Art. 19 Abs. 1 BayStrWG). Innerhalb der 
Ortsdurchfahrt gehört die Grundstückserschließung zu dem vom Gesetzestext umfassten 
üblichen Straßenverkehr. Damit sind Zufahrten an dieser Stelle zulässig. Aus Sicht der 
Gemeinde ist damit die Erschließung des Mischgebietes von der Grünecker Straße aus 
möglich. Diese ist darüber hinaus auch, um den gewerblichen Anteil im Mischgebiet nicht 
über das Wohngebiet erschließen zu müssen, aus städtebaulicher Sicht erforderlich. Der 



gewünschte Text bzgl. der Unzulässigkeit von Grundstückszufahrten von der Staatsstraße 
aus wird daher nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Jedoch wird die Zahl der 
Zufahrten vom MI auf die Grünecker Straße beschränkt. Um mögliche Probleme zu 
minimieren und den fließenden Verkehr auf der Grünecker Straße nicht zu stören wird die 
Zahl der maximal zulässigen Zufahrten ins Mischgebiet im Bebauungsplan auf drei 
beschränkt. 
 
Wie gewünscht wurde die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrsplatzes unter der künftigen 
Verkehrsbelastung nachgewiesen. Der bestehende Kreisverkehrsplatz St 2053 / Kurt-Kittel-
Ring / Trentiner Straße ist auch im Prognosejahr 2030 mit Berücksichtigung des 
Neubaugebietes Neufahrn-Ost in den Berufsverkehrszeiten mit guter bis sehr guter 
Verkehrsqualität leistungsfähig. Die Leistungsreserven liegen im Prognosezustand bei ca. 20 
– 25 %. 
 
Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung wird als Anlage zur Begründung hinzugefügt.  
 
Der Hinweis zu den von der Staatsstraße ausgehenden Emissionen und der Kostentragung 
für Lärmschutzmaßnahmen wird wie vorgeschlagen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag. Die Bauleitplanung wird entsprechend überarbeitet. Die 
Leistungsfähigkeitsuntersuchung wird als Anlage der Begründung beigefügt. 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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